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Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 
Genehmigung gemäß § 4 BImSchG für die Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen mit je 
5.560 kW, durch die DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1339/2 der 
Gemarkung Stein an der Traun, in Traunreut 

- Öffentliche Bekanntmachung gem. § 19 Abs. 3 i.V.m. § 10 Abs. 8 BImSchG sowie § 21a der 9. BImSchV 
 
 
Die amtliche Bekanntmachung finden Sie auch im Internet unter nachfolgenden Link: 
https://www.traunstein.com/buerger-verwaltung/immissionsschutz-und-abfallrecht, Links / 
Bekanntmachungen, Beteiligung und Veröffentlichung.  

 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
 

Das Landratsamt Traunstein hat der DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH mit Bescheid vom 18.12.2024 
Az. 4.41-8240.28-230001, die Genehmigung für die Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen 
nach Nr. 1.6.2 V des Anhang 1 der 4. BImSchV, auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1339/2 der Gemarkung Stein an 
der Traun, in Traunreut, erteilt. Der Bescheid wird im Folgenden auszugsweise (verfügender Teil samt 
Rechtsbehelfsbelehrung) wiedergegeben: 
  
„Der DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, vertreten durch Herrn Dr. Obermeier und Frau Enzinger, wird die 
Genehmigung für die Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen nach Nr. 1.6.2 V des Anhang 1 
der 4. BImSchV, auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1339/2 der Gemarkung Stein an der Traun, in Traunreut, 
antragsgemäß unter Nebenbestimmungen erteilt. 
 
 

Die Genehmigung erstreckt sich auf die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen (WEA) 
mit folgenden Daten: “ 
 

WEA 
Nr. 

Herstelle
r und 

WEA-Typ 

Nennle
istung 
[kW] 

Naben- 
höhe 
[m] 

Rotord
urch- 

messer 
[m) 

Anlagenhö
he 

(Gesamt) 
über 

Grund [m] 

Standort
höhe 
üNN 
[m] 

Koordinaten 

Koordinaten 
geographisch  

(WGS 84) 

UTM 89 
Zone 32 T 

1 
(Nord) 

Enercon 

E-160 
EP5 E3 

R1 

5.560 166,60 160,00 246,60 540 
N: 47° 59‘ 10.59“ 
E: 12° 36‘ 7.8516“ 

E: 768759.50 
N: 5321055.75 

2  
(Süd) 

Enercon 
E-160 
EP5 E3 

R1 

5.560 166,60 160,00 246,60 543 
N: 47° 58‘ 57.018“ 
E: 12° 36‘ 13.2408“ 

E: 768890.75 
N:5320642.00 

 
Diese immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt gemäß dem Konzentrationsgrundsatz des § 13 
BImSchG andere, die Anlage betreffenden behördlichen Entscheidungen, in diesem Fall die baurechtliche 
Genehmigung nach Art. 68 BayBO, die Abweichung von den Abstandsflächen gemäß Art. 63 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 BayBO, die Zustimmung nach § 14 LuftVG und das Einvernehmen zur Rodung nach Art. 9 Abs. 8 
BayWaldG mit ein.  
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zum Immissionsschutz (Allgemeines, Lärmschutz, 
Schattenwurf, Eiswurf/Eisfall, Lichtemissionen und Flugsicherheit), Wasserrecht, Baurecht, Luftfahrtrecht, 
Naturschutz, sowie Nebenbestimmungen von der Bundeswehr und der unteren Forstbehörde.  
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Der Bescheid enthält zudem folgende Rechtsbehelfsbelehrung:  
 

„Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem 
 
 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof München in 80539 München 
 

Postanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München 
Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München 

Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach 
 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen.  

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig.“ 

 
 

Der Genehmigungsbescheid wird hiermit gem. § 19 Abs. 3 i.V.m. 10 Absätze 8 BImSchG sowie  
§ 21a der 9. BImSchV öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbescheid samt Begründung wird in der Zeit vom  
 

03.01.2025 bis einschließlich 20.01.2025 
 

im Internet unter der folgenden Internetadresse:  
https://www.traunstein.com/buerger-verwaltung/immissionsschutz-und-abfallrecht, bei Links / 
Bekanntmachungen, Beteiligung und Veröffentlichung gem. § 10 Abs. 8 BImSchG zur Einsicht ausgelegt.  
 
Auf Verlangen kann eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden. Hierfür 
wenden Sie sich bitte während der Dienststunden an die Telefonnummer 0861-58-7994.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen 
erhoben haben, als zugestellt. Die Rechtsbehelfsbelehrung des Genehmigungsbescheides vom 18.12.2024, 
Az. 4.41-8240.28-230001, gilt entsprechend.  
 
Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid und seine Begründung innerhalb eines 
Monats von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektronisch angefordert 
werden. 
 
Traunstein, 18.12.2024 
Landratsamt Traunstein 
 
Christian Nebl 
Abteilungsleiter 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Az.: K.20-0041 
 
 
Bundestagswahl 2025; 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen gemäß § 32 Bundeswahlordnung 
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_______________________________________________________________________________________ 
Siegfried Walch 

Landrat 
 
 
 


